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W I D E,R ST A � D GE G N SCHUTTE - U 1 I 

W I D E R S T A N D G E G E N T E C H N O K R A T I S C H E U N I 

Der Schütte Entwurf liefert die Uni unter del!' Vorwand notwendiger 
Reformarbeiten wissenschaftsfremden,auBeruLiversitäreL Interessen 
(Wirtschaft,Landesregierung) aus.Widerstand drgegen ist im Rahmen 
der augenblicklichen Struktur des autoritären Ordinarienprinzips 
nicht möglich.Es ist daher notwendig,ein Organisationsprinzip zu 
finden,das sowohl einen wirksamen Viidarstand gegen den Schütte
Entwurf gev1ährleistet ,als auch die Basis bildet für die Erforder
lichen �euorganisationen. 
Arbeitskreise er�öglichen die Mitarbeit aller an der heuorganisation 
des Studienbetriebes une heben die �irkungslosigkeit des vereinzel 
ten Protestes auf.Dazu sollen sie folgenden Kriterien genügen: 

Sie sollen 

Deswegen muß 

autonom sein 
Wissenschaftliches Arbeiten und Lernen ermöglichen 
Ihre f..citglieder gleichberechtigt wirken lassen (Aufbau 

anti-autoritärer kollektiver Lernformen 
ihre Ergebnisse und Erkenntnisse allen zugänglich 

machen 

ihre Mitgliederzahl auf ein arbeitsintensives Mar 
beschränkt sein 
eine Kommunikationsstruktur aufgestellt werden,die 
eine optimale kritische Verbreitur_g aller Ergebr.isse 
garantiert 

Ir: diesen J\.rceitskreisen crauchen ,:·ir aber nicht auf eine 7.usammenarbeit 
beit mit den Hochschullehrern und Assistenten zu verzichten 
Diese soll auf folgender Basis erfolgen: 

Anerkennung der in den Arbeitskreisen geleisteten 
Arbeiten durch Scheine 
Beteiligung der Stu(enten bei der Beurteilung aller 
vorgelegten Arbeiten 

Wenn diese �inimalforderungen nicht erfüllt werden und dadurch die 
Wirksamkeit der Arbeitsgruppen sabot.iert.wird,können die Studenten 
nur noch mit totaler Selbstbestimmung antworten! 
Eine neue Institutssatzung muß sofort von allen Beteiligten aus
gearbeitet werden.Darin sollen vor allem folgende ?unkte berück
sichtigt sein: 

Beteiligung der Studenten bei Entscheidungen über 
Finanzielle Ausstattung 
Personelle Ausstattung 
1euregelung des Lehrbetriebes 
Neuregelung des Studienganges,der Prüfungsordnung 

�euordnung des Forschungsbetriebs 
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